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§ 9 KAbG Vorläufiger
Nachtragsbeitrag

 KAbG - Kanalabgabegesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 30.10.2024

(1) Für jene Anschlußgrund1äche bzw. Teile der Anschlußgrund1äche, für die im Falle der Fertigstellung des

wasserrechtlich bewilligten Projektes über die Änderung der Kanalisationsanlage die Voraussetzungen zur Erhebung

eines Nachtragsbeitrages gegeben wären, ist ein vorläufiger Nachtragsbeitrag zu erheben.

(2) Die Höhe des vorläu;gen Nachtragsbeitrages ist nach den Bestimmungen der §§ 3 und 5 unter Zugrundelegung des

Ausmaßes der Erhöhung des Beitragssatzes zu bemessen. Hiebei sind für die Festsetzung des Beitragssatzes die

veranschlagten Errichtungskosten der Änderung der Kanalisationsanlage heranzuziehen.

(3) Der Abgabenanspruch entsteht mit der Rechtskraft des Bescheides über die wasserrechtliche Bewilligung der

Änderung der Kanalisationsanlage.

(4) Soferne ein vorläu;ger Nachtragsbeitrag erhoben wurde, hat die Gemeinde nach Vorliegen der Endabrechnung

über die Kosten der Änderung der Kanalisationsanlage unverzüglich den endgültigen Nachtragsbeitrag (§ 8) zu

erheben.
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